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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §1;

BauO Wr §132 Abs1;

WStV 1968;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):99/05/0107 99/05/0101

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/05/0185 E 21. November 2000 RS 1

Stammrechtssatz

Aus der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien geht hervor, dass der Magistrat eine Einheit ist. Dass eine Dienststelle

des Magistrates daher im Einzelfall die der Behörde zukommende Aufgabe zu versehen hat, ist somit nicht eine Frage

der Zuständigkeit, sondern lediglich eine Frage der inneren Gliederung der Behörde (vgl. dazu die Erkenntnisse des

Verfassungsgerichtshofes, VfSlg. 1704, 5919, 6226).
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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